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ÜBERNAHMERECHTLICHE 
ANGABEN3 

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist als börsennotierte Gesellschaft, deren stimmberechtigte Aktien an 
einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 7 WpÜG notiert sind, verpflichtet, in den 
Konzernlagebericht die in § 315a Satz 1 HGB näher bezeichneten Angaben aufzunehmen. Sie sollen 
einen Dritten, der an der Übernahme einer börsennotierten Gesellschaft interessiert ist, in die Lage 
versetzen, sich ein Bild von der Gesellschaft, ihrer Struktur und etwaigen Übernahmehindernissen 
zu machen. Der nachfolgende Abschnitt enthält neben diesen gesetzlich vorgeschriebenen 
Angaben zugleich die hierauf bezogenen Erläuterungen gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. Art. 9 
Abs. 1lit. c) ii) SE-VO. 

ZUSAMMENSETZUNG DES GEZEICHNETEN KAPITALS 

Zum 31. Dezember 2021 betrug das Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media SE 233.000.000  Euro. Es 
ist eingeteilt in 233.000.000 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien mit einem 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00  Euro je Aktie. Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte 
und Pflichten verbunden. Jede Aktie an der ProSiebenSat.1 Media SE gewährt in der 
Hauptversammlung eine Stimme und den gleichen Anteil am Gewinn. 
→ Organisation und Konzernstruktur 

Zum 31. Dezember 2021 betrug die Gesamtzahl eigener Aktien der Gesellschaft 6.694.738 Stück; 
dies entspricht einem Anteil von 2,9 Prozent am Grundkapital. 
→ Vermögenslage des Konzerns 

BESCHRÄNKUNGEN, DIE STIMMRECHTE ODER DIE ÜBERTRAGUNG VON 
AKTIEN BETREFFEN, UND BETEILIGUNGEN AM KAPITAL, DIE 10 PROZENT 
DER STIMMRECHTE ÜBERSCHREITEN 

Dem Vorstand liegen keine Informationen über etwaige Beschränkungen der 
Stimmrechtsausübung oder hinsichtlich der Übertragbarkeit der Aktien vor, die über die 
allgemeinen regulatorischen Vorgaben, insbesondere des Kapitalmarktrechts und des Kartellrechts 
sowie der Mediengesetzgebung der Länder hinausgehen. 

Geplante Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen müssen gemäß 
§ 63 Satz 1 MStV bei der zuständigen Landesmedienanstalt vor ihrem Vollzug schriftlich 
angemeldet werden: Veränderungen dürfen nur dann von der zuständigen Landesmedienanstalt 
als unbedenklich bestätigt werden, wenn auch unter den veränderten Voraussetzungen eine 
Zulassung erteilt werden kann. Wird eine geplante Veränderung vollzogen, die nicht nach § 63 Satz 
3 MStV als unbedenklich bestätigt wurde, ist die für den Betrieb bundesweiter TV-Sender gemäß 
§ 52 MStV notwendige Zulassung zu widerrufen.  

Geprüft werden das Vorliegen einer unzulässigen Beteiligung in- oder ausländischer staatlicher 
Stellen, deren gesetzlicher Vertreter oder politische Parteien sowie die Einhaltung der Regelungen 
zur Sicherung der Meinungsvielfalt im Rundfunk (§§ 53 und 60 ff. MStV). 

Für geringfügige Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen hat das 
für die Landesmedienanstalten in dieser Sache gemäß § 105 Abs. 3 MStV zuständige Organ, die 

 
3 Dieser Abschnitt ist Bestandteil des geprüften Konzernlageberichts. 
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Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK), Ausnahmen vorgesehen: 
Gemäß § 2 i. V. m. § 3 Meldepflicht-Richtlinie der KEK sind Änderungen von 
Beteiligungsverhältnissen geringfügig, wenn sie durch Erwerb, Veräußerung oder auf sonstige 
Weise mit weniger als 5 Prozent des Kapitals oder der Stimmrechte bewirkt werden. 

Etwas anderes gilt für den Fall, dass (1) die Beteiligungsschwellen von 25 Prozent, 50 Prozent oder 
75 Prozent erreicht, überschritten oder unterschritten werden, (2) eine Erhöhung oder 
Verringerung einer zuletzt angemeldeten Beteiligung um wenigstens 5 Prozent durch ein oder 
mehrere aufeinanderfolgende Geschäfte bewirkt wird, oder (3) eine Beteiligung an einer 
börsennotierten Aktiengesellschaft 5 Prozent erreicht oder überschreitet, und eine Überschreitung 
dieser Schwelle nicht bereits innerhalb eines vorausgehenden Zeitraums von 12 Monaten 
Gegenstand einer Anmeldung war (vgl. § 5 Meldepflicht-Richtlinie). 

Die Bundesländer beabsichtigen, das Medienkonzentrationsrecht zu reformieren. In der 
Rundfunkkommission der Länder existiert eine Arbeitsgruppe, die Vorschläge für eine Anpassung 
des Medienstaatsvertrages erarbeitet, gleichzeitig erfolgen Anpassungen in den jeweiligen 
Mediengesetzen der Länder. Ziel ist das pluralistische Mediensystem weiter zu stärken. 

Auf Grundlage der der Gesellschaft bis zum 31. Dezember 2021 zugegangenen 
Stimmrechtsmitteilungen gemäß §§ 33 und 34 WpHG bestehen folgende Beteilungen am Kapital 
der Gesellschaft, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten: 

Die MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Amsterdam, Niederlande („MFE-MediaForEurope“), hält, 
teilweise direkt und teilweise indirekt über die Mediaset España Comunicación, S.A., Madrid, 
Spanien, („Mediaset España Comunicación“) eine Beteiligung in Höhe von 19,11 Prozent der Anteile 
mit Stimmrechten. 

Aus ihrer direkten bzw. indirekten Beteiligung an der MFE-MediaForEurope und an der Mediaset 
España Comunicación wird der Finanziaria d'investimento Fininvest S.p.A., Mailand, Italien 
(„Finanziaria d'investimento Fininvest“), eine indirekte Beteiligung in Höhe von 19,11 Prozent der 
Anteile mit Stimmrechten zugerechnet. 

Aus seiner direkten bzw. indirekten Beteiligung an der Finanziaria d'investimento Fininvest, an der 
MFE-MediaForEurope und an der Mediaset España Comunicación wird wiederum Silvio Berlusconi, 
geboren am 29. September 1936, eine indirekte Beteiligung i.S. des § 34 WpHG in Höhe von 
19,11 Prozent der Anteile mit Stimmrechten ausweislich der Stimmrechtsmitteilung vom 3. 
Dezember 2021 zugerechnet. 

Zusätzlich hält Silvio Berlusconi indirekt über die vorgenannten Gesellschaften Instrumente i.S. des 
§ 38 Abs. 1 WpHG in Höhe von 4,58 Prozent der Stimmrechtsanteile. 

Gemäß der der Gesellschaft bis zum 15. Februar 2022 zugegangenen Stimmrechtsmitteilungen 
gemäß §§ 33 und 34 WpHG hat sich die Höhe der vorgenannten Beteiligungen im Vergleich zum 
Stichtag 31. Dezember 2021 verändert; danach hält Silvio Berlusconi über die vorgenannten 
Gesellschaften eine indirekte Beteiligung i.S. des § 34 WpHG in Höhe von 21,61 Prozent sowie 
indirekt ebenfalls über die vorgenannten Gesellschaften Instrumente i.S. des § 38 Abs. 1 WpHG in 
Höhe von 2,29 Prozent der Stimmrechtsanteile. Die Zurechnungen der direkten und indirekten 
Beteiligungen entsprechen der Darstellung zum Stichtag 31. Dezember 2021. 
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AKTIEN MIT SONDERRECHTEN, DIE KONTROLLBEFUGNISSE VERLEIHEN, 
UND STIMMRECHTSKONTROLLE, WENN ARBEITNEHMER:INNEN AM 
KAPITAL BETEILIGT SIND 

Es wurden keine Aktien mit Sonderrechten ausgegeben, die Kontrollbefugnisse verleihen. 

Es besteht keine Stimmrechtskontrolle für den Fall, dass Arbeitnehmer:innen am Kapital der 
ProSiebenSat.1 Media SE beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben. 

ERNENNUNG UND ABBERUFUNG VON VORSTANDSMITGLIEDERN 

Der Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE besteht gemäß § 7 Abs. 1 Satz 1 der Satzung der 
Gesellschaft aus einer oder mehreren Personen; die genaue Zahl wird gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 der 
Satzung durch den Aufsichtsrat bestimmt. Die Ernennung und Abberufung der Mitglieder des 
Vorstands erfolgt gemäß Art. 39 Abs. 2 SE-VO grundsätzlich durch den Aufsichtsrat als 
Aufsichtsorgan. Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 der Satzung i. V. m. Art. 46 SE-VO werden 
Vorstandsmitglieder für einen Zeitraum von höchstens fünf Jahren bestellt; Wiederbestellungen, 
jeweils für höchstens fünf Jahre, sind zulässig. Vorstandsmitglieder können vom Aufsichtsrat 
vorzeitig abberufen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt. Für die Bestellung und 
Abberufung von Vorstandsmitgliedern ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen im 
Aufsichtsrat erforderlich; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats (§ 12 Abs. 1 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft). Fehlt ein erforderliches 
Vorstandsmitglied, so hat in dringenden Fällen das Gericht auf Antrag eines Beteiligten ein 
Mitglied zu bestellen (§ 85 Abs. 1 Satz 1 AktG i. V. m. Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO). 

ÄNDERUNGEN DER SATZUNG 

Über Änderungen der Satzung hat grundsätzlich die Hauptversammlung zu beschließen (Art. 59 
Abs. 1 SE-VO). Ein satzungsändernder Beschluss der Hauptversammlung bedarf im Fall der 
ProSiebenSat.1 Media SE der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen, sofern mindestens 
die Hälfte des stimmberechtigten Grundkapitals bei der Beschlussfassung vertreten ist (Art. 59 Abs. 
2 SE-VO, § 51 Satz 1 SEAG), andernfalls einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
(Art. 59 Abs. 1 SE-VO), soweit nicht die Satzung oder das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit 
vorschreibt. Dies ist zum Beispiel bei der Änderung des Gegenstands des Unternehmens (§ 179 Abs. 
2 Satz 1 AktG i. V. m. Art. 59 Abs. 1 und 2 SE-VO, § 51 Satz 2 SEAG) sowie der Schaffung bedingten 
Kapitals (§ 193 Abs. 1 Satz 1 und 2 AktG i. V. m. Art. 57 SE-VO, § 51 Satz 2 SEAG) oder genehmigten 
Kapitals (§ 202 Abs. 2 Satz 2 und 3 AktG i. V. m. Art. 57 SE-VO, § 51 Satz 2 SEAG) der Fall, wofür jeweils 
eine Mehrheit von mindestens drei Vierteln der gültig abgegebenen Stimmen erforderlich ist. Der 
Aufsichtsrat ist berechtigt, Änderungen der Satzung, die nur die Fassung betreffen, zu beschließen 
(§ 179 Abs. 1 Satz 2 AktG i. V. m. Art. 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-VO, § 13 der Satzung der Gesellschaft). 

BEFUGNISSE DES VORSTANDS, AKTIEN AUSZUGEBEN ODER 
ZURÜCKZUKAUFEN 

Die Hauptversammlung vom 12. Juni 2019 hat die Gesellschaft gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11. Juni 2024 (einschließlich) eigene Aktien 
der Gesellschaft im Umfang von insgesamt bis zu 10,0 Prozent des zum Zeitpunkt der Erteilung 
oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung 
bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft nach näherer Maßgabe der Bestimmungen der 
Ermächtigung zu erwerben und diese, in den in der Ermächtigung näher bezeichneten Fällen auch 
unter Ausschluss des Bezugsrechts, zu verwenden. Der Erwerb eigener Aktien kann dabei im 
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Umfang von insgesamt bis zu 5,0 Prozent des zum Zeitpunkt der Erteilung oder – falls dieser Wert 
geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
nach näherer Maßgabe der Bestimmungen der Ermächtigung auch unter Einsatz von Derivaten 
erfolgen. Im Geschäftsjahr 2021 wurden keine eigenen Aktien erworben. 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juni 2021 ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media SE bis zum 31. Mai 2026 
(einschließlich) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
46.600.000,00 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2021). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den 
weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. Dabei kann 
die Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG ausgestaltet 
werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer 
Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe 
der neuen Aktien ein Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn 
dieses Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. Den Aktionär:innen ist grundsätzlich das 
gesetzliche Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu gewähren. Das Bezugsrecht kann dabei auch 
ganz oder teilweise als mittelbares Bezugsrecht im Sinne von § 186 Abs. 5 Satz 1 AktG ausgestaltet 
werden. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
der Aktionär:innen nach näherer Maßgabe der Bestimmungen der Ermächtigung auszuschließen, 
soweit die auf Grundlage des Genehmigten Kapitals 2021 unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionär:innen ausgegebenen Aktien insgesamt 10 Prozent des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausnutzung der 
Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss. 

Der Vorstand war durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juni 2016 ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media SE bis zum 30. Juni 2021 
(einschließlich) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
87.518.880 Euro durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2016). Nach der im November 2016 durch teilweise Ausnutzung des 
Genehmigten Kapitals in Höhe von 14.202.800  Euro erfolgten Kapitalerhöhung bestand das 
Genehmigte Kapital 2016 noch in Höhe von 73.316.080  Euro. Das Genehmigte Kapital 2016 wurde, 
soweit von ihm kein Gebrauch gemacht worden ist, durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
1. Juni 2021 mit Wirkung auf den Zeitpunkt der Eintragung der Satzungsänderung zur Schaffung 
des Genehmigten Kapitals 2021 im Handelsregister aufgehoben. 

Der Vorstand wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juni 2021 ermächtigt, mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31. Mai 2026 (einschließlich) einmalig oder mehrmals auf 
den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 
im Gesamtnennbetrag von bis zu 800.000.000,00 Euro mit einer befristeten oder unbefristeten 
Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- 
oder Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu 23.300.000 neuen auf den Namen lautenden 
Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 
23.300.000,00 Euro nach näherer Maßgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu 
gewähren und/oder für die Gesellschaft entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen 
(„Ermächtigung 2021“). 

Der Vorstand war aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung vom 30. Juni 2016 zudem 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29. Juni 2021 (einschließlich) einmalig oder 
mehrmals auf den Inhaber und/oder auf den Namen lautende Wandel- und/oder 
Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 1,5 Mrd Euro mit einer befristeten 
oder unbefristeten Laufzeit zu begeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von 
Schuldverschreibungen Wandlungs- oder Optionsrechte zum Bezug von insgesamt bis zu 
21.879.720 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen 
Betrag des Grundkapitals von insgesamt bis zu 21.879.720 Euro nach näherer Maßgabe der 
Wandel- bzw. Optionsanleihebedingungen zu gewähren und/oder für die Gesellschaft 
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entsprechende Wandlungsrechte vorzusehen („Ermächtigung 2016“). Die Ermächtigung 2016, von 
welcher die Gesellschaft keinen Gebrauch gemacht hat, wurde mit Wirkung auf den Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Ermächtigung 2021 aufgehoben. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 1. Juni 2021 wurde das Grundkapital um insgesamt bis 
zu 23.300.000,00 Euro durch Ausgabe von insgesamt bis zu 23.300.000 neuen auf den Namen 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der Gewährung von Aktien an Inhaber:innen bzw. Gläubiger:innen von 
Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber:innen von Optionsrechten aus 
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund Ermächtigung gemäß Beschluss der 
Hauptversammlung vom 1. Juni 2021 bis zum 31. Mai 2026 (einschließlich) von der Gesellschaft oder 
einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar 
mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 30. Juni 2016 wurde das Grundkapital um insgesamt bis 
zu 21.879.720 Euro durch Ausgabe von insgesamt bis zu 21.879.720 neuen auf den Namen 
lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Die bedingte Kapitalerhöhung 
dient der Gewährung von Aktien an Inhaber:innen bzw. Gläubiger:innen von 
Wandelschuldverschreibungen sowie an Inhaber:innen von Optionsrechten aus 
Optionsschuldverschreibungen, die aufgrund Ermächtigung gemäß Beschluss der 
Hauptversammlung vom 30. Juni 2016 bis zum 29. Juni 2021 (einschließlich) von der Gesellschaft 
oder einem in- oder ausländischen Unternehmen, an dem die Gesellschaft unmittelbar oder 
mittelbar mit der Mehrheit der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben werden. Das 
Bedingte Kapital 2016 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01. Juni 2021 mit 
Wirkung auf den Zeitpunkt der Aufhebung der Ermächtigung 2016 ebenfalls aufgehoben. 

WESENTLICHE VEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE UNTER DER 
BEDINGUNG EINES KONTROLLWECHSELS STEHEN, GEMÄß § 315a Abs. 1 
SATZ 1 NR. 8 HGB 

Die ProSiebenSat.1 Media SE hat die im Folgenden aufgeführten wesentlichen Vereinbarungen 
abgeschlossen, die Regelungen für den Fall eines Kontrollwechsels etwa infolge eines 
Übernahmeangebots beinhalten: 

– Es besteht eine syndizierte Kreditvereinbarung der ProSiebenSat.1 Media SE, die zum 31. 
Dezember 2021 ein Darlehen in Höhe von 1,2 Mrd Euro (Vorjahr 2,1 Mrd Euro) sowie eine 
revolvierende Kreditfazilität mit einem Rahmenvolumen von 750 Mio Euro umfasst. Im Falle 
einer Änderung der Kontrolle über die ProSiebenSat.1 Media SE durch direkten oder indirekten 
Erwerb von mehr als 50 Prozent der Stimmrechte der ProSiebenSat.1 Media SE durch einen 
Dritten („Change of Control“) haben die Kreditgeber das Recht, ihre Beteiligung an dem Kredit 
zu kündigen und die Rückzahlung der auf sie entfallenden Kreditinanspruchnahmen innerhalb 
einer bestimmten Frist nach Eintritt des Kontrollwechsels zu verlangen. 
→ Fremdkapitalausstattung und Finanzierungsstruktur 

– Die ProSiebenSat.1 Media SE hat 2016 Schuldscheindarlehen in einer Gesamthöhe von 
500 Mio Euro mit Laufzeitbändern von sieben Jahren (225 Mio Euro festverzinst und 50 Mio Euro 
variabel verzinst) und zehn Jahren (225 Mio Euro festverzinst) begeben. Im Berichtsjahr hat die 
Gesellschaft weitere Schuldscheindarlehen in einer Gesamthöhe von 700 Mio Euro mit 
Laufzeitbändern von vier Jahren (115,5 Mio Euro festverzinst und 110,5 Mio Euro variabel verzinst), 
sechs Jahren (193 Mio Euro festverzinst und 153 Mio Euro variabel verzinst), acht Jahren 
(46 Mio Euro festverzinst und 34 Mio Euro variabel verzinst) und zehn Jahren (48 Mio Euro 
festverzinst) begeben. Im Falle einer Änderung der Kontrolle über die ProSiebenSat.1 Media SE 
durch direkten oder indirekten Erwerb von mehr als 50 Prozent der Stimmrechte der 
ProSiebenSat.1 Media SE durch einen Dritten („Change of Control“) haben die Darlehensgeber 
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das Recht, ihre Darlehensbeteiligung zu kündigen und Rückzahlung zu verlangen. 
→ Fremdkapitalausstattung und Finanzierungsstruktur 

– Im Berichtsjahr stand der ProSiebenSat.1 Media SE an der Börse Luxemburg ein Programm zur 
Begebung von Schuldverschreibungen mit einem Rahmenvolumen von bis zu 2,5 Mrd Euro zur 
Verfügung. Unter dem Programm wurden bisher keine Schuldverschreibungen begeben. 
Sollten Schuldverschreibungen begeben werden, könnten diese eine 
Kontrollwechselvereinbarung enthalten. Eine solche Kontrollwechselvereinbarung kann den 
Gläubigern das Recht geben, den Rückkauf der Schuldverschreibungen im Fall einer Änderung 
der Kontrolle über die ProSiebenSat.1 Media SE von mehr als 50 Prozent der Stimmrechte durch 
einen Dritten und dem Eintritt eines negativen Rating-Ereignisses zu verlangen. 

– Darüber hinaus sehen einige Lizenzverträge für Filme, TV-Serien und andere für das 
Unternehmen wichtige Programme Regelungen vor, die den jeweiligen Anbieter von 
Programminhalten im Falle eines Kontrollwechsels dazu berechtigen, den entsprechenden 
Lizenzvertrag vorzeitig zu beenden. Ferner räumen auch einzelne Verträge mit 
Verbreitungsplattformen dem Vertragspartner im Falle eines Kontrollwechsels das Recht ein, 
die betreffenden Verträge zu kündigen. Die diesen Sachverhalten zugrundeliegenden 
Vertragsverhältnisse haben ein Volumen von insgesamt ca. 1,1 Mrd Euro. 

– Es besteht eine Rahmenvereinbarung zwischen der ProSiebenSat.1 Media SE und u.a. RTL 
Deutschland sowie deren indirekter Konzerntochtergesellschaft Ad Alliance GmbH („Ad 
Alliance“) im Hinblick auf die Beteiligung an der d-force GmbH („d-force“). Die Ad Alliance ist zur 
außerordentlichen Kündigung der Rahmenvereinbarung berechtigt, wenn ein Dritter direkt 
oder indirekt mehr als 50 Prozent der Aktien und/oder der Stimmrechte an der ProSiebenSat.1 
Media SE hält. Mit Wirksamwerden der Kündigung scheidet die Ad Alliance schnellstmöglich als 
Gesellschafterin der d-force aus. 

– Darüber hinaus gelten für die ProSiebenSat.1 Media SE insbesondere die Regelungen des 
Medienkonzentrationsrecht sowie der relevanten Mediengesetzgebung der Länder, wie im 
Abschnitt „Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragbarkeit von Aktien betreffen, 
und Beteiligungen am Kapital, die 10 Prozent der Stimmrechte überschreiten“ dargestellt, aus 
denen sich Vorgaben für den Fall eines Kontrollwechsels ergeben können. 

ENTSCHÄDIGUNGSVEREINBARUNGEN DER GESELLSCHAFT, DIE FÜR DEN 
FALL EINES KONTROLLWECHSELS MIT DEN MITGLIEDERN DES 
VORSTANDS ODER ARBEITNEHMER:INNEN GETROFFEN SIND 

Die Vorstandsdienstverträge sehen grundsätzlich eine „Change-of-Control-Klausel“ für den Fall 
eines Kontrollwechsels bei der Gesellschaft vor. Im Geschäftsjahr 2021 hatten die 
Vorstandsmitglieder im Falle eines Kontrollwechsels das Recht, den Vorstandsvertrag mit einer 
Frist von drei Monaten zum Monatsende zu kündigen und das Vorstandsamt niederzulegen, sofern 
es im Zusammenhang mit dem Kontrollwechsel zu einer erheblichen Beeinträchtigung der 
Stellung des Vorstandsmitglieds gekommen wäre. Dieses Recht bestand unter den im 
Geschäftsjahr 2021 gültigen Vorstandsdienstverträgen bis einschließlich zum 30. September 2021 
und ist im Geschäftsjahr 2021 nicht zur Anwendung gekommen. Bei wirksamer Ausübung dieses 
Kündigungsrechts hätte das Vorstandsmitglied eine Barabfindung erhalten, die in voller Höhe auf 
eine etwaige Karenzentschädigung anzurechnen gewesen wäre. Die Barabfindung hätte drei – bei 
Wolfgang Link und Christine Scheffler jeweils zwei – Jahresvergütungen, höchstens jedoch der 
Vergütung für die Restlaufzeit des Dienstvertrages abgezinst auf den Beendigungszeitpunkt 
entsprochen. Für Zwecke der Barabfindung ist als Jahresvergütung grundsätzlich die dem 
Vorstandsmitglied für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr vertraglich zustehende Summe aus 
der festen Vergütung, dem Performance Bonus, den mehrjährigen Vergütungsbestandteilen und 
der Zuführung zur Altersversorgung anzusetzen. Das neue Vorstandsvergütungssystem, welches 
auf der Hauptversammlung am 1. Juni 2021 mit einer breiten Mehrheit von rund 96 Prozent 
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gebilligt wurde, wird bei Neuabschlüssen sowie Vertragsverlängerungen mit Wirksamkeit im 
Geschäftsjahr 2022 zur Anwendung kommen. Die Change-of-Control-Klausel wurde dahingehend 
angepasst, dass das Vorstandsmitglied im Falle der Ausübung des Sonderkündigungsrechts im 
Zuge eines Kontrollwechsels zukünftig keinen Anspruch mehr auf Zahlung einer Abfindung hat. 
Für detaillierte Informationen verweisen wir auf den Vergütungsbericht. 
→ Vergütungsbericht 

Im Übrigen bestanden bis zum 31. Dezember 2021 mit Arbeitnehmer:innen der ProSiebenSat.1 
Media SE nur vereinzelt „Change-of-Control-Klauseln“, die aber zum 1. Januar 2022 entfallen. 


